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yy41 Rechtsvorschriften die dem §2 R-ÜG StGBl 6/1945 zuzurechnen sind

21/03 GesmbH-Recht

32/06 Verkehrsteuern

Norm

GmbHG §89;

KVG 1934 §2 Z3 litb;

Rechtssatz

Bei Geldleistungen wird die Eignung, den Wert der Gesellschaftsrechte zu erhöhen, im Regelfall zu bejahen sein, soweit

ihnen als Sonderleistung nicht eine Gegenleistung gegenübersteht (Hinweis: Egly/Klenk, Gesellschaftsteuer-

Kommentar4, Randzi er 120). Da auch der Forderungsverzicht nur objektiv geeignet sein muß, den Wert der

Gesellschaftsrechte zu erhöhen, ist auch bei Sanierungsverzichten in der Regel Gesellschaftsteuerp icht zu bejahen,

etwa bei Verzicht, um die Gesellschaft vor dem Zusammenbruch zu bewahren, zur Verlustabdeckung, auch wenn die

Überschuldung dadurch nicht voll beseitigt wird, gegenüber einer bereits in Liquidation be ndlichen Gesellschaft,

wenn aus der Verwertungsgesellschaft wieder eine Vollgesellschaft gemacht werden soll oder wenn die

Liquidationsmasse zu günstigerer Zeit und Bedingung verwertet werden soll, nicht dagegen bei Verzicht gegenüber

einer bereits in Konkurs befindlichen Kapitalgesellschaft (Hinweis: Egly/Klenk, aO, Randziffer 145).
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